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RS OGH 1970/9/15 11Os106/70
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.09.1970

Norm

StPO §41 Abs3

StPO §44 Abs1

Rechtssatz

Zwischenerledigung zur Aufklärung, ob die Anmeldung und Ausführung von Rechtsmitteln durch den für die

Hauptverhandlung bestellten Amtsverteidiger im Einverständnis mit dem Angeklagten erfolgten. (Stellungnahmen der

Senatsmitglieder und der Generalprokuratur zur Zwischenerledigung und zur Frage der mangelnden Berechtigung des

für die Hauptverhandlung gestellten Amtsverteidigers zur schriftlichen Rechtsmittelanmeldung, zum Begehren auf

Zustellung der Urteilsabschrift und zur Rechtsmittelausführung).
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